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Altlast-Verdachtsflächen
Die Untere Bodenschutzbehörde erteilt auf Antrag
rechtsverbindliche Auskünfte zur Schadstoffsituation
in Boden und Grundwasser innerhalb des Gelsen-
kirchener Stadtgebietes. Dabei wird auf die 
Informationen aus dem Kataster über Altlasten und
altlastverdächtige Flächen zurückgegriffen.
Die Karte ersetzt nicht eine Altlastenauskunft bei 
der Unteren Bodenschutzbehörde.
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